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Von: Battigge, Andrea
An: Mahler, Helga
Betreff: WG: AW: STN BP Heidelberh Bahnstadt Einrichtungshaus
Datum: Donnerstag, 4. Januar 2018 10:46:54

Für die Ablage

Von: Alexander Knoll (agstaUMWELT GmbH) [mailto:alexander.knoll@agsta.de] 
Gesendet: Donnerstag, 4. Januar 2018 09:58
An: 'Kiesow Patrik' <kip@xxxlgroup.com>; Dr. Thomas Lüttgau <T.Luettgau@Lenz-Johlen.de>;
Battigge, Andrea <Andrea.Battigge@Heidelberg.de>
Betreff: Fwd: AW: STN BP Heidelberh Bahnstadt Einrichtungshaus

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei finden Sie die Antwort von Frau Friede vom Regierungspräsidium Karlsruhe zu den
gestern gesendeten Gutachten.

Mit freundlichen Grüßen

-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff:AW: STN BP Heidelberh Bahnstadt Einrichtungshaus
Datum:Thu, 4 Jan 2018 05:50:35 +0000

Von:Friede, Susanne (RPK) <Susanne.Friede@rpk.bwl.de>
An:Alexander Knoll (agstaUMWELT GmbH) <alexander.knoll@agsta.de>

Kopie (CC):Stadtplanung@heidelberg.de <Stadtplanung@heidelberg.de>

Az: 21-2511.3-9/202

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vielen Dank für die Übersendung der zusätzlichen Stellungnahme (Fa.
Breitwieser, vertr. durch Kanzlei GRÉUS inkl. Äußerung GMA) und Äußerung
hierzu des Büros Junker + Kruse. Auch unter Würdigung des vorgenannten
Materials und unter Berücksichtigung der bisher uns bekannten
Anhörungsergebnisse kommen wir aus Sicht der höheren Raumordnungsbehörde
zu dem Ergebnis, dass die Planung mit den einzelhandelsbezogenen
Regelungen des Landesentwicklungsplans 2002 BW und des Einheitlichen
Regionalplans Rhein-Neckar vereinbar ist. 

Mit freundlichem Gruß 
Susanne Friede 

Regierungspräsidium Karlsruhe 
Referat 21 - Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz 

Tel.: 0721/926-7513 
(bei Abwesenheit: Vorzimmer Abteilungsleitung: 0721/926-7497) 
E-Mail: susanne.friede@rpk.bwl.de

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Alexander Knoll (agstaUMWELT GmbH) [mailto:alexander.knoll@agsta.de]
Gesendet: Mittwoch, 3. Januar 2018 16:00
An: Friede, Susanne (RPK); 'Kiesow Patrik'; Dr. Thomas Lüttgau
Betreff: STN BP Heidelberh Bahnstadt Einrichtungshaus

Guten Tag Frau Friede,

da ich Sie bisher telefonisch noch nicht erreichen konnte, sende ich 
Ihnen hiermit noch eine Stellungnahme, die die Wirtschaft betrifft. 
Hierbei handelt es sich um eine Stellungnahme, die die Stadt Heidelberg 
vergessen hat an mich weiterzuleiten. Ich habe diese kurz vor 
Weihnachten bekommen und habe direkt den Gutachter gebeten Stellung zu 



nehmen. Dessen Antwort sende ich Ihnen auch direkt mit.

Ich denke nicht, dass die Dokumente etwas an Ihrer bisherigen 
Stellungnahme ändern, jedoch sende ich Ihnen die Dokumente mit der 
Bitte, mir eine kurze Bestätigung Ihrer bisherigen Bedenkenlosigkeit 
gegenüber des Vorhabens zukommen zu lassen. Damit ich am Ende auch alle 
Unterlagen weitergegeben habe.

Letzter Punkt ist jetzt natürlich die Zeit;) Die Stadt hat Ende der 
Woche die Deadline eingerichtet. Wenn Sie mir bis Freitag eine kurze 
Mail schicken könnten, wäre ich Ihnen sehr dankbar.

Vielen Dank.

--

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i.A.
Master of Science Alexander Knoll

Arbeitsgruppe Stadt- und Umweltplanung GmbH
- agstaUMWELT GmbH -
Saarbrücker Str. 178
D-66333 Völklingen
Tel. 06898-33077
Fax. 06898-37403
email: alexander.knoll@agsta.de
URL: www.agsta.de
Geschäftsführung:

Dipl.-Ing. Claudia Lennartz, Stadtplanerin AKS
Dipl.-Geogr. Harald Schuler
Sabine Schüßler
Sitz der Gesellschaft: Völklingen
eingetragen beim Amtsgericht Saarbrücken: HRB 74805
Steuernr.  04010530321
Identnr.  DE 138.374.762

---
Diese E-Mail wurde von Avast Antivirus-Software auf Viren geprüft.
https://www.avast.com/antivirus

Virenfrei. www.avast.com











































































 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften 
Bahnstadt – Einrichtungshaus 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß  4 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
Stellungnahme NABU-Gruppe Heidelberg im Namen des NABU 
Landesverbandes Baden-Württemberg e. V. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme. 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich alle auf die Begründung nach § 9 
(8) BauGB mit Umweltbericht mit Stand vom 28.04.2017. 

zu Kapitel 3.4 Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung oder zum 
Ausgleich der nachteiligen Umweltauswirkungen 

Die vorgelegten Unterlagen sind unvollständig und können daher nicht 
abschließend vom NABU Heidelberg bewertet werden. In der Artenschutz-
Verträglichkeitsuntersuchung von IUS 2017 werden Ausgleichsmaßnahmen u. 
a. für den Flussregenpfeifer sowie die Grüne Strandschrecke genannt. In den 
Unterlagen fehlen jedoch u. a. folgende essentielle Angaben zu den 
Ausgleichsmaßnahmen, um einschätzen zu können, ob die Anforderungen 
des  44 Abs. 5 BNatSchG erfüllt werden: 

Ausgleichsmaßnahme Grüne Strandschrecke 

1. Wie groß ist die Population der Grünen Strandschrecke auf der 
Eingriffsfläche? 

2. Wie viele Tiere konnten abgefangen und umgesiedelt werden? 
3. Genügen die skizzierten Ausgleichsmaßnahmen bzgl. Flächengröße 

und Umfang der beeinträchtigen Population? 
4. Wie hoch ist die Prognosesicherheit für den Erfolg der Maßnahme? 
5. Sind ein Monitoring und ein entsprechendes Risikomanagement 

vorgesehen? 
6. Ist eine dauerhafte Pflege der Fläche vorgesehen? 

Ausgleichsmaßnahme Flussregenpfeifer 

7. Wie viele Flussregenpfeifer-Paare sind von dem Vorhaben betroffen 
und für wie viele Paare wird ein Fortpflanzungsstättenverlust 
angenommen und müssen daher CEF-Maßnahmen durchgeführt 
werden? 

8. Ist die Größe der Ausgleichsfläche für die Anzahl beeinträchtigter 
Flussregenpfeifer-Revierpaare ausreichend? 
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9. Wie wird die dauerhafte Pflege der Fläche gewährleistet? Wie sieht 
das Pflegekonzept aus? 

10. Sind ein Erfolgsmonitoring und ein entsprechendes 
Risikomanagement vorgesehen? 

 

Wir fordern die entsprechenden Angaben zu ergänzen und eine 
vollständige spezielle artenschutzrechtliche Prüfung sowie ein 
nachvollziehbares und vollständiges Ausgleichskonzept vorzulegen. 

Für die Ausgleichsflächen sind ein Erfolgsmonitoring sowie ein 
Risikomanagement vorzusehen. Die dauerhafte Pflege ist zu 
gewährleisten. 

Auch die zuständige untere Naturschutzbehörde stellt in ihrem Schreiben an 
den Planungsträger vom 16.08.2016 klar, dass „um artenschutzrechtliche 
Konflikte zu vermeiden, darüber hinaus festgelegt wird, dass vor Beginn der 
Baumaßnahme eine Ersatzbrutstätte für den Flussregenpfeifer bzw. 
Fortpflanzungsstätte der Grünen Strandschrecke angelegt und angenommen 
werden muss.“

Durch die vorgelegten unvollständigen Unterlagen ist weder die untere 
Naturschutzbehörde noch der NABU in der Lage zu prüfen, ob mit 
Durchführung der Maßnahmen die Anforderungen von  44 Abs. 5 BNatSchG 
erfüllt werden. Es ist nach wie vor nicht auszuschließen, dass durch die 
Umsetzung des Vorhabens die Verbotstatbestände im Sinne des  44 
BNatSchG Abs. 1 eintreten werden. 

Der NABU hält sich weiteren Vortrag nach Einsicht in die vollständigen 
Unterlagen ausdrücklich vor. 

Der NABU unterstützt den Vorschlag des Gutachters zusätzlich zu einer 
externen, vorgezogen umgesetzten Ausgleichsmaßnahme „im Zuge der 
Errichtung des geplanten Einrichtungshauses die Anlage eines extensiv 
begrünten Kiesdachs vorzunehmen. Durch das zusätzliche Ausbringen von 
mindestens drei Teichfolien je 40 bis 50 m  Größe und dem anschließenden 
Aufbringen eines Kies-Sand-Gemischs entsteht auf diese Weise weiterer u.a. 
für den Flussregenpfeifer und die Grüne Strandschrecke potentiell 
nutzbarer Lebensraum.“ [IUS 2017, S. 29]. 

Der NABU lehnt es jedoch u. a. aus rechtlichen Gründen ab, die Anlage eines 
extensiv begrünten Kiesdachs ohne externe Ausgleichsfläche als 
ausreichende Maßnahmen für den Flussregenpfeifer anzuerkennen.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sebastian Olschewski 
Vorstand NABU Gruppe Heidelberg
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IHK Rhein-Neckar  Postfach 10 16 61  Mannheim 

Stadt Heidelberg
Stadtplanungsamt
Palais Graimberg
Kornmarkt 5
69117 Heidelberg

per E-Mail: Annette.Staub@Heidelberg.de
                  stadtplanung@heidelberg.de
                  info@agsta.de

Bearbeitet von: 
Stephan Häger
Haus der Wirtschaft Mannheim 

Telefon: 0621 1709-192 
Fax: 0621 1709-5192 
E-Mail: stephan.haeger@ 

rhein-neckar.ihk24.de

Mannheim, 04. Oktober 2017 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Bahnstadt - Einrich-
tungshaus“
hier: Beteiligung der Behörden und der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar bedankt sich für die erneute Beteiligung 
am Planverfahren und die Zusendung der Planungsunterlagen. Ziel der vorliegenden Bauleit-
planung ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines Einrichtungs-
hauses zu schaffen. 

Die Rolle der IHK Rhein-Neckar im Planungsprozess und ihre Grundsatzpositionen mit 
Blick auf den Einzelhandel 
Die IHK Rhein-Neckar ist als Trägerin öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren zu beteili-
gen. In den abwägenden Stellungnahmen vertritt die IHK Rhein-Neckar die Gesamtinteressen 
der regionalen Wirtschaft. Im Rahmen der Aufstellung der Bauleitpläne werden öffentliche und 
private Belange gegeneinander und untereinander abgewogen. Die IHK Rhein-Neckar vertritt 
dabei das gesamtwirtschaftliche Interesse, indem sie in den Stellungnahmen auf die Sicherung 
der Belange der Wirtschaft, wie Entwicklung einer wirtschaftsfreundlichen Infrastruktur und Vor-
haltung ausreichend großer Gewerbeflächen achtet.  

Mit Blick auf die Einzelhandelslandschaft steht die IHK hier in einem Spannungsfeld. Einerseits 
steht sie für Wettbewerb, Vielfalt und Entwicklungsmöglichkeiten der einzelnen Vertriebsformen, 
andererseits im gesamtwirtschaftlichen Interesse, für funktionsfähige Innenstädte, Stadtteilzen-
tren und Ortskerne. Die IHK Rhein-Neckar beurteilt Einzelhandelsprojekte und deren Zulässig-
keit anhand des zentralörtlichen Gefüges der Standortgemeinde sowie nach ihren städtebauli-
chen Auswirkungen. Entscheidend ist die Frage, ob mit der Errichtung von Einzelhandelsein-
richtungen den innerstädtischen Zentren, Stadtteilzentren oder Ortskernen Entwicklungschan-
cen genommen werden oder Kaufkraftabflüsse zu einem Verlust innerstädtischer Vielfalt, Nah-
versorgungslücken oder gar Verödung führen. Die IHK Rhein-Neckar setzt sich in ihren Stel-
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lungnahmen grundsätzlich für den Erhalt lebendiger und attraktiver Innenstädte, Stadtteilzen-
tren und Ortskerne ein. Maßstab für die Bewertung ist das gesamtwirtschaftliche Interesse, 
denn Innenstädte bzw. Ortskerne ohne Charme sind ein Verlust für den Wirtschaftsstandort 
insgesamt. Die IHK Rhein-Neckar vertritt unter anderem folgende Grundsatzpositionen mit Blick 
auf den Handel: 
1.) Die IHK Rhein-Neckar befürwortet die Einhaltung des Zentrale-Orte-Systems für die Steue-
rung von großflächigen Einzelhandelsvorhaben. 
2.) Die IHK Rhein-Neckar setzt sich für die Einhaltung der raumordnerisch vorgegebenen Gebo-
te ein. 
3.) Die IHK Rhein-Neckar setzt sich für die Aufstellung und Umsetzung kommunaler und regio-
naler Einzelhandelskonzepte ein. 
4.) Die IHK Rhein-Neckar setzt sich für eine Sicherung der Nahversorgung ein. 

Einschätzung und Bewertung der vorliegenden Bauleitplanung durch die IHK Rhein-
Neckar
Aus Sicht der IHK Rhein-Neckar ist es wichtig, dass es einen verbindlichen Rahmen gibt, in 
dessen Grenzen Wettbewerb zwischen Standorten und Betriebsformen möglich ist. Wir gehen 
davon aus, dass bei Einhaltung der Ziele und Grundsätze der Landes- und Regionalplanung 
(raumordnerischen Gebote) eine hohe Planungssicherheit bei Genehmigungsverfahren für den 
großflächigen Einzelhandel erreicht wird.  

Die IHK Rhein-Neckar prüft als Trägerin öffentlicher Belange bei großflächigen Einzelhandels-
projekten grundsätzlich die Einhaltung der raumordnerischen Ziele der Landes- und Regional-
planung. Unter anderem sind folgende Zielsetzungen zu prüfen: 

 Konzentrationsgebot (Zentralitätsgebot) 
 Kongruenzgebot 
 Beeinträchtigungsverbot 
 Integrationsgebot 

Ziel dieser Vorgaben ist es unter anderem, großflächige Einzelhandelsansiedlungen so zu len-
ken, dass die städtebaulich integrierten zentralen Versorgungsbereiche, also die Innenstädte 
und die Ortskerne, ebenso wie das Netz der zentralen Orte als Ganzes in ihrer Funktion be-
wahrt werden.  

Die IHK Rhein-Neckar wurde am frühzeitigen Planverfahren (Stellungnahme vom 08. August 
2016) und an der Überarbeitung der städtebaulichen Wirkungsanalyse (Stellungnahme vom 07. 
April 2017) beteiligt. In unseren Stellungnahmen haben wir u.a. unsere grundsätzlichen Stand-
punkte, als auch unser „Prüfverfahren“ erläutern. Daran halten wir weiterhin fest. Wir sind im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung als auch im Rahmen der Beurteilung der überarbeiteten 
städtebaulichen Wirkungsanalyse zum Ergebnis gekommen, dass bei dem Ansiedlungsvorha-
ben „Möbelhaus in der Bahnstadt“ das Konzentrationsgebot, das Kongruenzgebot und das 
Integrationsgebot eingehalten werden. Auch an dieser Einschätzung halten wir weiterhin fest. 

Trotz der grundsätzlichen Eignung des Standortes für die Ansiedlung eines großflächigen Ein-
zelhandelsbetriebes ergaben sich im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung einige Fragestellun-
gen. Die IHK Rhein-Neckar bemängelte insbesondere die gutachterliche Prüfung des Beein-
trächtigungsverbotes. Kritikpunkte waren u.a.: 
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- Trotz der ermittelten hohen Umsatzumverteilungsquoten von teilweise über 30 Prozent 
(u.a. im Kernsortiment Möbel und im Randsortiment Teppiche) kamen die Gutachter 
zum Schluss, dass negative städtebauliche Auswirkungen auf die zentralen Versor-
gungsbereiche Heidelbergs, als auch auf die Nachbarkommunen nicht zu erwarten sind. 
Laut dem Einzelhandelserlass Baden-Württemberg könne aber bereits bei einem Um-
satzverlust bei zentrenrelevanten Sortimenten von ca. 10 Prozent und bei nicht zentren-
relevantem Sortiment von ca. 20 Prozent negative städtebauliche Auswirkungen entste-
hen und somit die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen.  

- Die Abgrenzung des Untersuchungsgebietes/Einzugsgebietes wurde unserer Meinung 
zu groß gewählt. Durch ein enger gefasstes Einzugsgebiet würden die Umsatzumvertei-
lungsquoten noch höher ausfallen. Dies würde dann wiederum Auswirkungen auf das 
Beeinträchtigungsverbotes haben. 

Im Rahmen der Beurteilung der überarbeiteten Wirkungsanalyse mussten wir feststellen, dass 
die von uns vorgebrachten kritischen Punkte zur Bewertung des Beeinträchtigungsverbotes
mit der überarbeiteten Wirkungsanalyse nicht in Gänze ausgeräumt werden konnten, bzw. sich 
neue Fragen ergeben haben.  

Folgende Anmerkungen haben wir im Rahmen der Beurteilung der überarbeiteten städ-
tebaulichen Wirkungsanalyse gegeben, die wir hiermit im Rahmen des Beteiligungsver-
fahrens zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan erneut anbringen möchten: 

Einzugsgebiet und Umverteilungsquoten 
Die Gutachter haben nun eine Einschätzung der Betroffenheit (Seite 39 – 42) vorgenommen. 
Dies ist aus unserer Sicht auch zielführend, um Aussagen zu den absatzwirtschaftlichen Aus-
wirkungen treffen zu können. So wird nun in diesem Abschnitt richtigerweise klargestellt, dass 
beispielsweise der XXXL Mann Mobilia Markt in Mannheim eine eher geringe „Betroffenheit“ 
aufweisen wird. Die Kunden in räumlicher Nähe werden auch weiterhin den Markt in Mannheim 
aufsuchen, da insbesondere eine deutlich größere Verkaufsfläche zur Verfügung steht.  

Allerdings wird in den Tabellen 10 und 11 (Seite 47 – 53) nicht deutlich inwiefern die Aussage 
von Seite 42 („Die Einschätzung der Betroffenheit der einzelnen Standorte im Untersuchungs-
raum fließt in die Berechnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen durch das Vorhaben in 
Heidelberg ein.“) berücksichtigt wurde. Vielmehr muss sogar festgestellt werden, dass in der 
aktuellen Wirkungsanalyse der vergrößerte Untersuchungsraum offensichtlich weiterhin mit 
dem Einzugsgebiet gleichgesetzt wurde. Durch den nun noch größeren Untersuchungsraum 
verringern sich natürlich auch die Umsatzumverteilungsquoten (vgl. Tabelle 10). Je mehr Städte 
in den Untersuchungsraum einbezogen werden, desto geringer ist die entfallende Wirkung. Für 
den Standort Heidelberg-Innenstadt ergeben sich dadurch beispielsweise Umsatzumvertei-
lungsquoten für das Sortiment GPK/Haushaltswaren von 5 - 6 % (alt: 11 - 14 %) oder für das 
Sortiment Heimtextilien, Gardinen, Dekostoffe von 12 - 15 % (alt: 20 - 26%). Aus unserer Sicht 
ist allerdings nicht das gesamte Untersuchungsgebiet mit dem Einzugsgebiet / Kernwirkungs-
gebiet gleichzusetzen.  

Wir bekräftigen daher unsere Einschätzung, dass das Einzugsgebiet / Kernwirkungsgebiet nicht 
in Gänze mit dem Untersuchungsraum gleichzusetzen ist. Vom Untersuchungsraum sollte somit 
der Einzugsbereich / Kernwirkungsbereich unterschieden werden. Die räumliche Ausstrahlung 
und damit die Ausdehnung des Einzugsgebietes / Kernwirkungsgebiet hängen in hohem Maße 
von der Attraktivität und der Ausstrahlung der typgleichen Mitbewerber ab. Der Einzugsbereich / 
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Kernwirkungsgebiet des Planstandortes wird somit nicht nur durch die Attraktivität des Planvor-
habens sowie durch die Siedlungsstruktur und die Verkehrsanbindung beeinflusst, sondern er 
wird auch wesentlich durch die Ausstrahlung von Wettbewerbern vergleichbarer Größenord-
nung und Zielgruppenorientierung begrenzt. Insbesondere der bestehende XXXL Mann Mobilia 
Markt in Mannheim (mit ca. 45.000 m² Verkaufsfläche) sollten daher einen großen Einfluss auf 
das Einzugsgebiet/Kernwirkungsgebiet haben.  

Weitere offene Fragen 
Nach derzeitigem Kenntnisstand ist noch nicht nachvollziehbar wie die Werte in den Tabellen 5 
und 6 zustande kommen, bzw. wieso sich die errechenbaren Flächenumsätze teilweise deutlich 
unterscheiden (sowohl zwischen den Standorten als auch im Vergleich zur „alten“ Wirkungs-
analyse). Diese Unterschiede konnten nahezu für alle Sortimente festgestellt werden. Im fol-
gendem zwei Beispiele:  

- Anhand der aufgelisteten Zahlen kann für Heidelberg im Bereich Möbel eine Flächen-
leistung von ca. 1.146 Euro je m² (geschätzter Umsatz: 39,1 Mio. Euro bei einer Ver-
kaufsfläche von 34.100 m²) und für Mannheim im Bereich Möbel eine Flächenleistung 
von 1.435 Euro je m² (geschätzter Umsatz 153,6 Mio. Euro bei einer Verkaufsfläche von 
107.000 m²) errechnet. In der „alten“ Version der Wirkungsanalyse lagen diese Werte 
(HD: 1.135 Euro je m² / MA: 1.175 Euro je m²) dahingegen auf nahezu gleichem Niveau.  

- Noch deutlicher ist der Unterschied zwischen Heidelberg und Mannheim im Sortiment 
Bettwaren / Matratzen. Hier kann anhand der aufgelisteten Daten für Heidelberg eine 
Flächenumsatz von 347 Euro je m² (geschätzter Umsatz 1,2 Mio. Euro bei einer Ver-
kaufsfläche von 3.450 m²) und für Mannheim eine Flächenleistung von 2.035 Euro je m² 
(geschätzter Umsatz 11,4 Mio. Euro bei einer Verkaufsfläche von 5.600 m²) errechnet 
werden. In der „alten“ Version der Wirkungsanalyse lagen auch diese Werte (HD: 1.574 
Euro je m² / MA: 1.606 Euro je m²) auf ungefähr gleichem Niveau. 

Anmerkung: Bei den Daten zu dem Sortiment Bettwaren / Matratzen wurden nun offen-
sichtlich Anpassungen vorgenommen. In der vorliegenden Version der Wirkungsanalyse 
wird in Heidelberg nun ein Umsatz von 5,9 Mio. Euro angegeben. Somit ergibt sich eine 
Flächenleistung für dieses Sortiment in Heidelberg von 1.710 Euro je m². Einerseits stellt 
sich uns die Frage woher die 4,7 Mio. Euro mehr an Umsatz stammen. Andererseits wä-
re der Unterschiede zwischen Mannheim und Heidelberg weiterhin groß (über 300 Euro 
je m²) und zu erklären. 

Des Weiteren ist noch nicht nachvollziehbar wieso in der aktuellen Wirkungsanalyse für die 
Stadt Walldorf in der Warengruppe Möbel eine Zentralität von 12,8 angegeben wird, in der „al-
ten“ Version aber eine Zentralität von „nur“ 3,29 ausgewiesen wurde.  

Grundsätzlicher Hinweis 
Abschließend weisen wir noch drauf hin (auch wenn dies bisher keine gängige Praxis ist), dass 
es durchaus sinnvoll wäre den Onlinehandel zu berücksichtigen. In einigen Einzelhandelsbran-
chen ist der Onlinehandel ein ernstzunehmender Konkurrent für den stationären Einzelhandel. 
Der Onlinehandel erreicht in einigen Branchen bereits deutliche zweistellige Umsatzanteile und 
„schöpft“ somit vorhandene Kaufkraft ab. Um eine möglichst „exakte“ Wirkungsanalyse zu er-
stellen, wäre es daher empfehlenswert auch den Onlinemarkt zu bedenken. 

Die uns freundlicherweise zugesandten Planunterlagen nehmen wir zu den Akten. 
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Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar
Haus der Wirtschaft Mannheim  L 1, 2  68161 Mannheim  Tel.: 0621 1709-0  Fax: 0621 1709-100  
Haus der Berufsbildung  Mannheim  Walter-Krause-Straße 11  68163 Mannheim  Tel.: 0621 1709-0  Fax: 0621 1709-100 
Haus der Wirtschaft Heidelberg  Hans-Böckler-Straße 4  69115 Heidelberg  Tel.: 06221 9017-0  Fax: 06221 9017-617 
Haus der Wirtschaft Mosbach  Oberer Mühlenweg 1/1  74821 Mosbach  Tel.: 06261 9249-0  Fax: 06267 9249-5570 
E-Mail: ihk@rhein-neckar.ihk24.de  www.rhein-neckar.ihk24.de 

Freundliche Grüße 

Dipl.-Ing. Stephan Häger 
Handel, Stadtentwicklung, Bauleitplanung










































